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Änderung Zertifikatssperrung 
 
Bitte beachten Sie, dass ab sofort die Sperrung eines Zertifikates nur noch schriftlich erfolgen darf 
und ein telefonischer Sperrauftrag nicht mehr zulässig ist. Hierzu wurde der Zertifizierungsantrag 
unter Punkt 6 "Sperrung" angepasst und ein Formblatt für einen schriftlichen Sperrauftrag auf 
unserer Trust Center-Seite unter dem Menüpunkt "Unterlagen zum Download" bereitgestellt.  
 
Die Softwarehäuser, die eine andere Verschlüsselungssoftware als dakota anbieten, werden 
gebeten diesen Punkt in ihrem Antragsformular gemäß dem Musterantrag im Downloadbereich 
anzupassen. 
 
         


